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■	 ��Darüber hinaus erheben die Inhaber von Verwertungs-

rechten ggf. weitere Gebühren bei Vorführungen, 

Kopien oder der Verwendung von historischem Film-

material in Neuproduktionen. 

■	 ��Die gewünschten Aufnahmen können bei externen 

Dienstleistern zu marktüblichen Preisen auf beliebige 

Träger und Formate kopiert werden. 

■	 ��Vor einem Besuch empfiehlt sich eine schriftliche 

Anfrage, ob Unterlagen zum eigenen Thema benutz-

bar sind.

■	 ��Die Benutzerräume sind in der Regel von Montag bis 

Freitag geöffnet. Filmsichtungen können ausschließ-

lich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. 

Für eine persönliche Beratung und die Benutzung 

filmbegleitender Materialien im Benutzersaal oder 

der Bibliothek wird eine Voranmeldung empfohlen. 

Vorbestellungen von Archivalien sind möglich.

Aktuelle detaillierte Informationen über das Bundesarchiv 

stehen im Internet zur Verfügung: www.bundesarchiv.de. 

Hier finden sich auch die aktuellen Öffnungszeiten der 

Benutzersäle sowie weitere Hinweise zur Benutzung. 

Alle Benutzungsmedien Film sind recherchierbar unter

www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme. 

Wochenschauen aus den Beständen des Filmarchivs können 

in Bild und Ton abgerufen werden unter 

www.wochenschau-archiv.de.

Das Bundesarchiv ist Partner im Verbundportal  

www.filmarchives-online.eu.

Wohin wende ich mich?

■	 Bundesarchiv, Abteilung Filmarchiv

	 Postfach 31 06 67, 10636 Berlin

	 Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin

	 Tel. 0 30 18/77 70-0, Fax -9 99

	 Tel. Archivfachlicher Dienst: 0 30 18/77 70-9 88

	 (Mo.–Do. 8.00–16.00 Uhr; Fr. 8.00–15.00 Uhr)

	 E-Mail: filmarchiv@bundesarchiv.de

Titelseite: Kameramann auf der Quadriga des Brandenburger Tores in Berlin, 1926 

(BArch, Bild 183-R96517).



Wie kann ich das Filmarchiv nutzen?

�Grundsätzlich ist jedermann berechtigt, das Archivgut 

des Bundesarchivs aus einer mehr als 30 Jahre zurück-

liegenden Zeit zu nutzen. Diese Frist entfällt für bereits 

veröffentlichte Filmdokumente. Für Unterlagen privater 

Herkunft können besondere Bedingungen gelten.

■	 �Die Benutzung wird durch das Bundesarchivgesetz 

und die Benutzungsverordnung geregelt. 

■	 �Die Beantwortung einfacher Anfragen und die Ansicht 

filmbegleitender Materialien sind im Allgemeinen 

kostenfrei.

■	 �Bestimmte Filmsichtungen und weitergehende Ver

wendungsarten sind gemäß der Bundesarchiv-Kos

tenverordnung ebenfalls kostenfrei. Nutzungen zu 

gewerblichen Zwecken sind dagegen in jedem Fall 

kostenpflichtig.

Welche Aufgaben erfüllt das Filmarchiv?

Die Abteilung Filmarchiv des Bundesarchivs dokumentiert 

mehr als 100 Jahre Filmgeschichte. Sie ist eines der größten 

Archive dieser Art in der Welt.

Der Filmbestand umfasst zur Zeit etwa 148.000 Dokumen-

tar- und Spielfilme auf einer Million Filmrollen oder ande-

ren Trägern.

Seit seiner Gründung in den 1950er Jahren sammelt das 

Filmarchiv deutsche Filme aller Genres, darunter Wochen-

schauen, Trickfilme, Dokumentarfilme und Spielfilme, 

soweit sie nicht für das Fernsehen produziert wurden.

■	 �Der Schwerpunkt der Überlieferung liegt im Zeitraum 

bis 1945, in Kinowochenschauen nach 1945 sowie Filmen 	

aus der DDR. Der älteste Film stammt aus dem Jahr 1895.

■	 �Übernommen werden darüber hinaus Filme, die von der 	

Bundesverwaltung z. B. im Rahmen der Öffentlichkeits-

	 arbeit oder politischen Bildung hergestellt werden.

■	 ��Von Filmen, die mit öffentlichen Mitteln des Bundes  

oder der Länder gefördert werden, erhält das Film

archiv Kopien oder Negative.

■	 �Bei allen anderen Produktionen bemüht sich das Film-	

archiv um eine Hinterlegung auf freiwilliger Basis.

■	 �Das Filmarchiv sammelt daneben weitere Dokumente 

zur 	Filmgeschichte, die die künstlerische und techni-

sche Entwicklung des Mediums Film oder die Entstehung 

und Wirkung einzelner Produktionen dokumentieren. 

So können Verleihkataloge, Programme, Fotos, Plakate, 

Drehbücher und andere filmbegleitende Materialien 

eingesehen werden.

■	 �Einzigartig ist die Sammlung von Zensur- und Zulas-

sungsunterlagen, die oft die letzten Zeugen verscholle-

ner Filme und wichtige Quellen für Filmhistoriker sind. 

■	 �Zugänglich für Benutzer ist auch eine Spezialbibliothek 	

zum Thema Film. 

Die alten Filme und deren Begleitmaterialien sind vom Zer-

fall bedroht. Die wertvollen Bestände durch sachgerechte 

Lagerung und Restaurierung oder Umkopierung auf neue, 

beständige Träger konservatorisch zu sichern, ist eine 

wichtige Aufgabe des Filmarchivs. 

Das Filmarchiv des Bundesarchivs veranstaltet in Partner

schaften mit Festivals, Kinos und Bildungseinrichtungen 

regelmäßig bundesweit Retrospektiven und Filmreihen.

Das Filmarchiv arbeitet national und international mit 

Archiven und anderen Filmeinrichtungen zusammen, 

um die Erhaltung und Nutzung von Filmen als historische 

Dokumente und kulturelles Erbe zu sichern.

Filmmagazin. 
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Fotoalben zu DEFA-Filmen. 
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